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1. Nachtrag 

zur Satzung der Gemeinde Tarp 
über die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

(Entschädigungssatzung) 

 
 

Aufgrund der §§ 4 i.V.m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 
28.02.2003 (GVOBl. 2003, S. 57), der Landesverordnung über Entschädigungen in kommuna-
len Ehrenämtern (EntschVO) vom 19.03.2008 (GVOBl. 2008, S. 150), der Entschädigungsver-
ordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) vom 19.02.2008 (GVOBl. 2008, S. 133) und 
der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der 
Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) vom 09.02.2008 (Amtsbl. Schl.-H. 2008, S. 115), jeweils 
in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Tarp 
vom 27.09.2018 folgender 1. Nachtrag zur Entschädigungssatzung erlassen: 

 
 
 
I. 
 

§ 6 Absatz 4 wird geändert und erhält folgenden Wortlaut: 
 
 

§ 6 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 

 
(4) Die Atemschutzgerätewartin oder der Atemschutzgerätewart der Ortswehr Tarp erhält eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 €, die Atemschutzgerätewartin oder 
der Atemschutzgerätewart der Ortswehr Keelbek erhält eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 30,00 € 
 
 
 

II. 
Inkrafttreten 

 
Diese 1. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
 
Tarp, den 10. Oktober 2018 
 
 
 
GEMEINDE TARP 
DER  BÜRGERMEISTER   
 
 
gez.  
Peter Hopfstock 
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3. Nachtrag 

zur Satzung der Gemeinde Oeversee 
über die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

(Entschädigungssatzung) 

 
 
 

Aufgrund der §§ 4 i.V.m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der Landes-
verordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO), der Entschädi-
gungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der Richtlinien über die Entschä-
digung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtwehren (EntschRicht-fF), 
jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung 
vom 27.09.2018 folgender 3. Nachtrag zur Entschädigungssatzung erlassen: 

 
 
 
I. 
 

§ 5 Absatz 4 wird geändert und erhält folgenden Wortlaut: 
 

§ 5 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 

 
 
(4) Die Atemschutzgerätewartin oder der Atemschutzgerätewart erhält eine monat-liche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 30,00 €. 
 
 

 
 

II. 
Inkrafttreten 

 
Diese 3. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
 
Oeversee, den 10. Oktober 2018 
 
 
 
GEMEINDE OEVERSEE 
DER BÜRGERMEISTER  
 
 
 
 
gez. 
Ralf Bölck 
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3. Nachtrag 

zur Satzung der Gemeinde Sieverstedt 
über die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

(Entschädigungssatzung) 

 
 

  
Aufgrund der §§ 4 i.V.m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der Landes-
verordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO), der Entschädi-
gungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der Richtlinien über die Entschä-
digung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtwehren (EntschRicht-fF), 
jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung 
vom 19.09.2018 folgender 3. Nachtrag zur Entschädigungssatzung erlassen: 

 
 
 
I. 
 

§ 5 Absatz 4 wird geändert und erhält folgenden Wortlaut: 
 

§ 5 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 

 
 
(4) Die Atemschutzgerätewartin oder der Atemschutzgerätewart erhält eine monat-liche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 30,00 €. 
 
 
 

II. 
Inkrafttreten 

 
Diese 3. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Sieverstedt, den 10. Oktober 2018 
 
 
 
GEMEINDE  SIEVERSTEDT 
DER  BÜRGERMEISTER 
 
 
 
gez.  
Finn Petersen 


